
N i e d e r s c h r i f t  
StUK/001/2020 

 
über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine 
am 16.12.2020 

 
 

Die heutige Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt 
Rheine, zu der alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen und - wie folgt aufgeführt - erschienen 
sind, beginnt um 17:00 Uhr im Sitzungssaal 126 des Neuen Rathauses. 
 
 
 
Anwesend als 
 
 Vorsitzender: 
 

Herr Andree Hachmann CDU Ratsmitglied/Vorsitzender   
 
 Mitglieder: 
 

Herr José Azevedo CDU Ratsmitglied   

Herr Dominik Bems SPD Ratsmitglied   

Herr Volker Brauer SPD Sachkundiger Bürger   

Herr Markus Doerenkamp CDU Ratsmitglied   

Frau Silke Friedrich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied   

Herr Jürgen Gude CDU Ratsmitglied/2. Stellv. Vor-
sitzender   

Herr Christian Heckhuis CDU Sachkundiger Bürger   

Herr Marius Himmler BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied   

Herr Reinhard Hundrup BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachkundiger Bürger   

Herr Heinz-Jürgen Jansen DIE LINKE Ratsmitglied   

Herr Günter Maaß CDU Sachkundiger Bürger   

Herr Jörg Niehoff FDP Ratsmitglied   

Herr Rainer Ortel UWG Ratsmitglied   

Herr Tobias Rennemeier CDU Ratsmitglied   

Frau Elke Rochus-Bolte SPD Ratsmitglied/1. Stellv. Vor-
sitzende   

Herr Heinz-Jürgen Wisselmann BfR Sachkundiger Bürger   

Herr Holger Wortmann CDU Ratsmitglied   
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 Vertreter: 
 

Herr Lothar Haring CDU Vertretung für Herrn 
Matthias Berlekamp 

Herr Hans-Hermann Kwiecinski SPD Vertretung für Herrn Micha-
el Gehling 

Frau Raphaela Scholz CDU Vertretung für Frau Nina 
Homann-Eckhardt 

Herr Robert Winnemöller CDU Vertretung für Herrn Ludger 
Schnorrenberg 

 
 Verwaltung: 
 

Frau Milena Schauer Beigeordnete   

Herr Matthias van Wüllen Leiter Stadtplanung   

Herr Mark Dieckmann Konversionsmanager   

Frau Anke Fischer Schriftführerin   
 
 
Entschuldigt fehlen: 
 
 
 Mitglieder: 
 

Herr Matthias Berlekamp CDU Sachkundiger Bürger   

Herr Michael Gehling SPD Sachkundiger Bürger   

Frau Nina Homann-Eckhardt CDU Ratsmitglied   
 
 beratende Sachkundige Einwohner: 
 

Frau Natalia Ilenseer Sachkundige Einwohnerin f. 
Integrationsrat   

Herr Ludger Schnorrenberg Sachkundiger Einwohner f. 
Seniorenbeirat   

Herr Heinrich Thalmann CDU Sachkundiger Einwohner f. 
Beirat für Menschen mit 
Behinderung   
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Herr Hachmann eröffnet die heutige Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt 
und Klimaschutz der Stadt Rheine.  
 
Frau Friedrich stellt zwei Änderungsanträge zur Tagesordnung. Sie bittet darum Top 8 und Top 
9 zu vertagen, da der Themenbereich so umfangreich sei, dass ihre Fraktion noch Beratungsbe-
darf habe. Weiter möchte Frau Friedrich, dass Top 10 auf Grund fehlender Dringlichkeit abge-
setzt werde.  
 
Herr Doerenkamp kann den ersten Antrag, Top 8+9 zu verschieben, nachvollziehen und zustim-
men. Da es sich bei Top 10 um einen Grundsatzbeschluss handele, sollte dieser auf der Tages-
ordnung bleiben.  
 
Herr Bems schließt sich den Aussagen von Herr Doerenkamp an.  
 
Auch Herr Ortel kann dem so zustimmen, solange Top 7 davon nicht betroffen sei. 
 
Frau Schauer weist darauf hin, dass zwischen dem TOP 7 und den TOP 8+9 insoweit eine Ver-
knüpfung besteht, dass im Zusammenhang mit der gemäß TOP 7 vorgesehenen nächsten in-
formellen Bürgerbeteiligung durch Einleitung der formalen Verfahren gemäß TOP 8+9 auch die 
frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Behörden durchgeführt werden könnten 
und so die damit verbundenen Grundlagenermittlungen und Anregungen für die weitere Planung 
ergänzt und formal dokumentiert würden.  
 
Herr Hachmann lässt über die Anträge abstimmen: 
 

1. Vertagung von Top 8 und Top 9 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

2. Vertagung von Top 10 
 
Abstimmungsergebnis: 5 Nein Stimmen 
      1 Enthaltung 
       mehrheitlich Ja 
 
Top 10 bleibt auf der Tagesordnung. 
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Öffentlicher Teil: 
 
1. 
 

Bestellung einer Schriftführerin und einer Stellvertreterin 
Vorlage: 500/20 
 

Die Verwaltung verweist auf die Vorlage. 
  
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine bestellt gem. § 
52 Abs. 1 GO in Verbindung mit § 58 Abs. 2 und 7 GO Frau Anke Fischer zur Schriftführerin und 
Frau Andrea Mischok zur stellvertretenden Schriftführerin.  
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
2. 
 

Einführung und Verpflichtung der sachkundigen Bürger/-innen 
Vorlage: 547/20 
 

Die Ausschussmitglieder nehmen die Verpflichtung zur Kenntnis. 
  
 
3. 
 

Niederschrift Nr. 40 über die öffentliche Sitzung am 23.09.2020 
 

Zur Niederschrift werden weder Änderungs- noch Ergänzungswünsche vorgetragen. 
 
  
 
4. 
 

Informationen der Verwaltung 
 

 
4.1. 
 

Informationen der Verwaltung zur Stadtentwicklung 
 

4.1.1. 
 

ISEK Quartier Schotthock - Bisherige Arbeitsschritte und Ausblick 
 

Herr Hachmann begrüßt Frau Karhoff und Herrn Abendroth vom Büro Wohnbundberatung NRW, 
die mit einer Präsentation den Sachstand zum ISEK Quartier Schotthock vorstellen.  
 
Die Präsentation ist als Anlage 1 der Niederschrift beigefügt. 
 
Herr Doerenkamp bedankt sich für die Vorstellung und möchte zunächst wissen, mit welchen 
Personen das Büro im Stadtteil gesprochen habe, und wie diese Menschen ausgesucht wurden.  
 
Frau Karhoff erklärt, dass die Personen in Absprache mit der Verwaltung ausgesucht wurden. 
Wichtiges Kriterium war, wer im Stadtteil etwas zu den Orten und Strukturen erzählen kann. Ne-
ben Gesprächen mit Personen aus Vernetzungsstrukturen wie z.B. aus dem Stadtteilbeirat, wa-
ren auch Gespräche mit Einzelpersonen wichtig um ein vielfältiges Bild vom Stadtteil zu be-
kommen. 
 
Herr Bems nimmt die Ausführungen positiv zur Kenntnis. Erste Erfahrungen wurden bereits im 
Dorenkamp gesammelt. Herr Bems hält den Mobilitätsgedanken für einen wichtigen Aspekt, der 
mit in das Konzept einfließen müsse. 
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Herr Hundrup bedankt sich ebenfalls für den Vortrag und möchte wissen, ob es auch wie im 
Dorenkamp ein Stadtteilbüro vor Ort geben werde. Weiter möchte er wissen ob es eine Gegen-
überstellung zwischen Schotthock und Dorenkamp geben werde, und wie die Kümpersflächen in 
die Betrachtung eingebunden werden.  
 
Frau Karhoff antwortet, dass ein Stadtteilbüro eingerichtet werde, wenn die Städtebauförderung 
dies möglich macht. 
 
Frau Friedrich fragt nach, wie hoch die Beteiligung bei den Akteuren sei und möchte wissen wer 
sich beteiligt habe und wie das Büro die Menschen erreicht, die sich nicht aktiv melden.  
 
Frau Karhoff erklärt, dass über die Beteiligungsaktionen einzelne Gruppen, Immobilieneigentü-
mer und Unternehmen eingebunden werden. Auf die Jugendlichen sei das Büro über die Schu-
len zugegangen, allerdings sei dies während Corona schwierig gewesen. Als neue Methode 
wurden Online-Beteiligungsangebote genutzt. 
 
Herr Ortel meint, das Büro solle sich für die Bestandsaufnahme Zeit lassen, damit die Beteili-
gung der Menschen aus dem Stadtteil nicht nur auf Online-Angeboten fußt. Weiter möchte er 
wissen, welche Strategien es gebe um die Ausländer im Schotthock mit einzubeziehen. 
 
Frau Karhoff erklärt, dass zu den Gesprächen vor Ort auch Kollegen mitkommen, die übersetzen 
können. Sie gehen dabei auch in Moscheen hinein, und besuchen Migrantenvereine. Oft kom-
men auch Akteure aus dem Stadtteil als Vermittler mit. 
 
Herr Abendroth ergänzt, dass sie sich zuerst über Gespräche mit den Akteuren einen Überblick 
verschaffen. Durch den Förderbedingungen seien sie bei der Bürgerbeteiligung an zeitliche 
Grenzen gebunden, so dass eine Erweiterung der Beteiligung nicht möglich sei, daher war die 
Online-Beteiligung während der Pandemie ein wichtiges Instrument. 
 
Herr van Wüllen erklärt, dass die Akteure in der Verwaltung (Stadtplanung + Sozialer Bereich) 
durch den Fußverkehrscheck einiges über den Schotthock erfahren konnten. Ein längerer Be-
trachtungszeitraum bietet die Chance zusätzliche Fördermitte aufzuspüren und zu generieren. 
Bezüglich der Städtebauförderung sei er optimistisch, dass die Stadt Rheine eine Förderung für 
den Schotthock bekommen könne.  
 
Herr Winnemöller fragt kritisch nach, ob auch Mitglieder aus den Schützenvereinen, dem Wals-
hagenpark Verein und dem Stadtteilbeirat befragt wurden. Da er in allen Vereinen vertreten sei, 
kann er aus seiner Erfahrung berichten, dass dort keine Befragung stattgefunden habe. Weiter 
merkt er an, dass im Vortrag gesagt wurde, der Bevölkerungsanteil im Schotthock sei rückläufig 
und der Anteil der Ausländer steige stetig. Richtig sei, der Schotthock habe ein Wachstum von 
14 Prozent, un nach seinem Kenntnisstand liege der Ausländeranteil hier zwischen 15 und 20 
Prozent und der Schotthock könne gut damit leben. 
 
Herr Abendroth erklärt, dass sie nicht den Anspruch haben, mit möglichst vielen Menschen zu 
sprechen, sondern zunächst ginge es darum sich einen Überblick über den Stadtteil zu verschaf-
fen. Der Ausländeranteil im Schotthock werde im Verhältnis zur Entwicklung in der Gesamtstadt 
betrachtet.  
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4.2. 
 

Informationen der Verwaltung zu Umwelt und Klimaschutz 
 

Es liegen keine Informationen vor. 
 
  
 
5. 
 

Einwohnerfragestunde 
 

Es werden keine Anfragen gestellt. 
 
 
 
6. 
 

Eingaben 
 

Es liegen keine Eingaben vor. 
  
 
7. 
 

Sachstandsbericht zur Entwicklung der Damloup Kaserne 
Vorlage: 528/20 
 

Herr Dieckmann berichtet, dass die umfangreichen Untersuchungen auf dem Kasernen Gelände 
durchgeführt werden und z. T. abgeschlossen seien. Auf Grund der Ergebnisse könne nun eine 
Flächenbewertung erstellt werden, welche für die Verhandlungen mit der BImA wichtig sei.  
Wie den Anlagen zur Vorlage zu entnehmen sei, liegen Untersuchungsergebnisse zu den The-
men Städtebau-Freiraumplanung (2 Varianten zum Zettpark), Artenschutz, Verkehr, Mobilität 
und Energieversorgung vor. 
Die Bodenuntersuchungen ergeben, dass eine Versickerung auf dem Gelände nicht möglich ist. 
Die Verwaltung bittet nun die Ausschussmitglieder um Zustimmung, dass aufgrund der vorlie-
genden Ergebnisse die nächste Bürgerbeteiligung durchgeführt und weiter geplant werden 
kannl. 
Gemäß den vorgelegten Varianten zum Zettpark-Konzept können die Planungen dann auf 
Grundlage von 600 Wohneinheiten oder 690 Wohneinheiten weiter geführt werden. Diese Ent-
scheidung habe Auswirkungen auf die verkehrliche Entwicklung des Geländes. Nicht so sehr im 
Außenbereich, dort seien 7 Anknüpfungspunkte an das Gebiet vorhanden, viel mehr bei der In-
nenentwicklung, da die Straßen auch Aufenthaltsqualität haben sollen.  
Im Hinblick auf die Regelung des ruhenden Verkehrs empfiehlt die Verwaltung weiterhin Quar-
tiersgaragen, da diese deutlich wirtschaftlicher sind als z. B. Tiefgaragen. Die Quartiersgaragen 
sollen vielfältige Funktionen für das Quartier übernehmen und nicht nur Parkmöglichkeiten bie-
ten. Sie sollen Infopunkt sein, das Thema Packstation wurde überlegt, ebenso wie die Möglich-
keit eine Energiezentrale dort unterzubringen. Ganz wichtig sei, dass sie im Sinne von ganzheit-
lichen  Mobilitätshubs weitere Funktionen und Angebote enthalten,  z. B. seien Car-Sharing-
Stationen denkbar, aber auch Ladesäulen für PKW und ganz wichtig für Fahrräder.  
Weiter wurde die Möglichkeit einer energieautarken Versorgung für das Gebiet diskutiert. Dies 
könnte, wie in der Vorlage beschrieben, z. B. über Erdsonden und Absorber geleistet werden. 
Herr Dieckmann erklärt weiter, dass bei der Artenschutzprüfung sowohl bei den Bestandsim-
mobilien als auch bei den Abrissgebäuden keine artenschutzrelevante Tierwelt angetroffen 
wurde. 
Die größte Herausforderung bestehe bei der Entwässerung auf dem Gelände. Bei der Zett-Park 
Variante könne das natürliche Gefälle für die Bündelung des Regenwassers auf dem Gelände 
genutzt werden. Ein Abpumpen des Regenwassers und die damit verbundene Einleitung in die 
Ems wäre demgegenüber sehr aufwendig. Die oberflächennahe Entwässerung verbunden mit 
der Möglichkeit einer Regenrückhaltung für das Regenwasser im Bereich des zentralen Grünzu-
gangs zu planen sei nicht nur kostengünstiger, sondern biete auch die Möglichkeit, in den Tro-
ckenphasen im Jahr das Regenwasser für die Bewässerung der Grünflächen zu nutzen.  
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Viele Untersuchungen werden im Frühjahr abgeschlossen sein, so dass die Ergebnisse in die 
Verkehrswertermittlung einfließen können. Herr Dieckmann macht noch einmal deutlich, dass 
die Ergebnisse die Grundlage für die Verhandlungen mit der BImA seien. Daher seien die früh-
zeitige Beteiligung und daraus folgenden Schlussfolgerungen wichtig, denn alles was mit der 
BImA jetzt im Rahmen der Wertermittlung nicht verhandelt werde, könne zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht mehr berücksichtigt werden.  
 
Frau Schauer ergänzt, dass die Verwaltung die Arbeiten aus den vergangenen Monaten nun ge-
bündelt im Ausschuss zur Kenntnis vorstellen möchte, da viele Bereiche miteinander verwoben 
seien. Es solle darüber heute kein Beschluss gefasst werden, sondern nur der Beschluss für die 
Öffentlichkeitsbeteiligung, um so weiteren Input aus der Bevölkerung zu bekommen. Wichtig 
sei, zum jetzigen Zeitpunkt unter Corona Bedingungen die Information möglichst breit zu streu-
en, um viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und zu beteiligen.  
 
Herr Doerenkamp sieht in beiden Varianten Vor- und Nachteile. Grundsätzlich gefalle ihm die 
Zett-Park Variante mit einem zusätzlichen Geschoss im inneren Bereich. Zur Straßenseite sollte 
eher niedriger geplant werden. Für das Gebiet erwarte er mehr Möglichkeiten durch das Mobili-
tätskonzept. In dem Zusammenhang weist Herr Doerenkamp nochmals auf die Tiefgarage als 
Parkmöglichkeit hin, vor allem auch mit Blick auf den Flächenverbrauch. Für die Planung eines 
energieautarken Gebietes erhalte die Verwaltung seine Zustimmung. Der Verzicht auf fossile 
Brennstoffe und die Entwicklung eines KfW 40 Baugebietes sei zu unterstützen.  
Die Ideen für die Entwässerung in dem Gebiet seien gut und auch die Ausführungen  zu dem 
Genossenschaftsgedanken finden seine Zustimmung.  
 
Herr Bems erklärt, dass mit den Ausführungen vieles aus dem Parteiprogramm der SPD ange-
sprochen werde, daher finde er die Planungen gut. Sowohl die Car-Sharing Idee als auch den 
Genossenschaftsgedanken finde er gut. Vielleicht gebe es später auch die Möglichkeit, dass 
andere Anwohner das Car-Sharing Programm nutzen möchten. Den KfW40 Standard für das 
Gebiet anzudenken sei vernünftig. Herr Bems gibt noch zu Bedenken, dass sich die 
Darbrookstraße und Sprickmannstraße gut für eine Fahrradstraße eignen würden. 
 
Herr Ortel meint, dass es viele Bewohner gebe, die nicht auf ein eigenes Auto verzichten können. 
Er hoffe, dass der Geschosswohnungsbau ebenso qualitätsvoll hergestellt werde, wie das indi-
viduelle Wohnen.  
 
Frau Friedrich möchte wissen, in wie weit die Fortschreibung Dorenkamp kongruent mit der 
Entwicklung der Kasernenfläche sei. Weiter möchte Sie wissen, wie sich die Entwässerung bei 
Starkregenereignissen und wie bei starker Hitzeentwicklung auswirke. Hierzu hätte die Fraktion 
gerne mehr Informationen. Auch zum Mobilitätskonzept habe sie Fragen, in wie weit die Stell-
platzsatzung hier flexibel sei, und experimentelle Möglichkeiten und stufenweise Ausbau der 
Stellplätze zulässt.  
 
Frau Schauer weist darauf hin, dass es hier Möglichkeiten in der Stellplatzsatzung gebe.  
 
Herr van Wüllen erklärt, dass die Verwaltung hier die erfolgreichen Entwicklungen des Doren-
kamp‘s in dem Quartier fortsetzen möchte, allerdings unter den Bedingungen einer Neuentwick-
lung mit den diesbezüglich erforderlichen Qualitäten. Im Dorenkamp wurden viele Dinge voran 
gebracht, die sich jetzt verstetigen sollen, aber der Fokus zum Thema Soziale Stadt werde in 
den kommenden Jahren eher auf dem Schotthock liegen. Mit dieser innerstädtischen Konversi-
onsfläche bietet sich die Chance neue Qualitäten in das Quartier zu bringen und  besondere 
Wohnformen als Projekt zu fördern. Dies sollte so geplant werden, dass es nach Möglichkeit 
auch aus dem Gebiet in die umliegende Siedlung ausstrahlt. Es gilt die Erfahrungen aus den 
bisherigen Entwicklungen im Dorenkamp mit zukünftigen Ideen zu verknüpfen. 
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Herr Dieckmann erklärt, dass bei Starkregenereignissen das natürliche Gefälle des Zett-Parks 
hilfreich sei, denn den Regen im Gebiet zu halten sei mit Pumpen oder ähnlichem nicht zu 
schaffen. Daher müsse in dem Gebiet auch die Funktion der Regenrückhaltung erfüllt werden.  
 
Frau Schauer ergänzt zur Fortschreibung Soziale Stadt, dass viele eine Verjüngung des Stadt-
teils gefordert haben und viele der Meinung seien mit Geschosswohnungsbau ziehen nur ältere 
Menschen in das Gebiet. Ca. 40 %  der Flächen seien mit Einfamilienhäusern geplant. Weiter sei 
Frau Schauer der Meinung, dass Geschosswohnungsbau nicht nur für alte Mitbürger interessant 
sei, sondern auch für junge Menschen, die andere Ansprüche an Wohnen haben. Daher sei es 
möglich, das Ziel einer Verjüngung durchaus zu schaffen, und dennoch bezahlbaren  Wohnraum 
anzubieten. Auch die Durchgrünung des Gebietes korrespondiere mit den Zielen aus dem ISEK.   
 
Herr Wisselmann möchte wissen, wie hoch der Anteil der Mietpreisgebundenen Wohnungen sei. 
 
Frau Schauer antwortet, dass der Anteil aus dem städtebaulichen Konzept nicht ablesbar sei, 
allerdings soll es eine gute Durchmischung geben. Bei der Qualität der Herstellung der Wohnun-
gen sei darauf zu achten, dass es keine augenfälligen Unterschiede gebe.  Im Rahmen des 
Wohnraumversorgungskonzeptes wird man sich über eine Quote für Neubaugebiete austau-
schen und verständigen. Aus Ihrer Sicht sollte diese auch für dieses Quartier angewandt wer-
den, nicht mehr und nicht weniger. Die Entscheidung wir politisch getroffen.   
 
Herr Wisselmann regt an, die Mobilitätshubs an der Catenhorner Straße und an der Bühnert-
straße zu verschieben, da die Anlieger durch den derzeitigen Standort sehr eingeschränkt wer-
den.  
 
Herr Hundrup möchte wissen, um wieviel teurer eine Tiefgarage zu einem Mobilitätshub sei. 
 
Herr van Wüllen antwortet, dass nach aktuell vorliegenden Ausschreibungsergebnissen aus an-
deren Projekten ein Tiefgaragenstellplatz umgerechnet rd. 40.000 € koste. Somit sei eine Tief-
garage in jedem Falle erheblich teurer. 
 
Herr Dieckmann ergänzt, dass ein Tiefgaragenstellplatz bis zu 4-mal teurer sei, als ein Park-
hausstellplatz. 
  
 
Beschluss: 
 
Der in dieser Vorlage dargestellte Arbeitsstand zum Konversionsprojekt „ehemalige Damloup 
Kaserne“ wird zur Kenntnis genommen.  
Die Verwaltung wird beauftragt – in Ergänzung zu denen im Rahmen der Bauleitplanung durch-
zuführenden Beteiligungsschritte – auf Grundlage des vorgestellten Arbeitsstandes eine infor-
melle Bürgerbeteiligung auf Grundlage der in dieser Vorlage dargelegten Unterlagen durchzu-
führen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig   
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8. 
 

38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheine, Kennwort "Ehemalige 
Damloup-Kaserne" 
I. Änderungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
Vorlage: 535/20 
 

Die Vorlage wurde vor Eintritt in die Tagesordnung vertagt. 
  
 
9. 
 

Bebauungsplan Nr. 350, 
Kennwort: "Ehemalige Damloup-Kaserne" der Stadt Rheine 
 
I. Aufstellungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
Vorlage: 532/20 
 

Die Vorlage wurde vor Eintritt in die Tagesordnung vertagt. 
  
 
 
 
 
10. 
 

Entwicklung des Areals im Bereich der ehem. Weberei Hermann Kümpers, Walsha-
genstraße 
I. Grundsatzbeschluss 
Vorlage: 534/20 
 

Herr van Wüllen führt in die Diskussion ein. In der heutigen Sitzung soll grundsätzlich geklärt 
werden, ob die Politik in die Entwicklung der Flächen einsteigen möchte und welche Ziele damit 
verbunden werden sollen.  
Herr van Wüllen erklärt, dass es zwei Anträge gebe. Einen der BfR mit dem Wunsch die Flächen 
getrennt zu betrachten und zu beraten und ein zweiter Antrag von der IG Kuba Emsaue. In dem 
Antrag werde folgendes gefordert: 
 
 Kein Einstieg und Beschluss in die Thematik ohne Pläne 
 Abschnittsbildung des Geländes und Einzelbetrachtung der Abschnitte 
 Welche Kosten kommen auf die Stadt Rheine zu 
 Welche Kosten auf den Investor 
 Da es keinen akuten Flächenbedarf gebe, nicht sofort in die Planung einsteigen 
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Antrag BFR 
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Antrag Interessengemeinschaft Kuba-Emsaue 
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Herr Doerenkamp meint, dass dieses Gebiet erst einmal „nichts wert“ sei. Es wird erst wertvoll, 
wenn die Kommune es mit einem Recht belegt. Dieses Recht werde dann über Jahrzehnte be-
stand haben. Daher müsse darüber intensiv und grundsätzlich nachgedacht werden. Aus die-
sem Grund wird dieser Prozess länger dauern, und daher sei es wichtig einen Überblick über die 
zu gestaltende Fläche zu haben. Wenn es um die Entwicklung des Schotthocks gehe, dann um 
die im alten und neuen Teil. Zu den im Beschluss genannten Zielen habe die CDU Fraktion daher 
noch weitere Ziele formuliert. Aber zunächst fordert Herr Doerenkamp eine Konzept-übersicht 
des Investors, damit sich die Politik einen Eindruck  machen kann, was der Investor dort planen 
möchte. Seiner Auffassung nach sei dies als Basis für die zukünftige Diskussion zu sehen. Im 
Weiteren stellt Herr Doerenkamp die ergänzenden Ziele der CDU Fraktion vor: 
 
1. Bauliche Gesamtentwicklung 
2. Grünes Quartier mit bezahlbarem Wohnraum für alle Altersschichten und 
 Mobilitätskonzept 
3. Planungsabschnitte in Absprache mit den Anwohnern 
4. Römerweg, in der Verlängerung zur Ems ist eine Trasse (mit Brücke) als Fuß- und Rad
 weg als Verbindungselement zur Naherholung und Wegeverkürzung zu planen. 
5. Kommunaler Klimaschutz muss bei der Entwicklung berücksichtigt werden 
 
Diese Ziele sollen zu den bestehenden Zielen der Verwaltung ergänzt werden. Im Weiteren be-
antragt Herr Doerenkamp die Streichung des Zeitziels 2021 für die Aufstellung einer Änderung 
des Flächennutzungsplanes. Derzeit seien viele Projekte bei der Stadtplanung in Arbeit, und die-
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ses Projekt benötige eine vernünftige Planung. Er möchte nicht, dass auf Grund der Entwicklung 
andere Projekte der Stadtplanung eine neue Priorisierung bekommen.  
  
Herr Bems erklärt, dass er vielen Aussagen von Herrn Doerenkamp folgen könne. Ganz wichtig 
seien ihm die Grünstruktur und deren Nutzung in Zukunft. Er führt weiter aus, dass sich die An-
träge auf Einzelbetrachtung oder Gesamtbetrachtung nicht wiedersprechen müssen. Sowohl die 
eine als auch die andere Sichtweise seien bei der Planung notwendig. Herr Bems schlägt vor, 
vertraglich festzulegen, dass die Spinnerei und das Umfeld zuerst entwickelt und erhalten wer-
den.  
 
Herr Ortel schlägt vor, dass die Verwaltung die ergänzenden Ziele von Herrn Doerenkamp einar-
beitet, aber heute kein Beschluss gefasst wird. Auch seine Fraktion möchte einen Einstieg in die 
Planungen machen, aber ohne Zeitdruck. Die Bedenken der Anwohner könne er sehr gut nach-
vollziehen. 
 
Frau Friedrich gibt zu bedenken, dass dieses Areal sehr viel Wert sei, allein durch die Grünstruk-
tur. Die Entwicklung müsse mit besonderer Sensibilität gemacht werden. Sie schlägt vor, über 
die Wohnbauentwicklung erst dann nachzudenken, wenn der Bedarf für Rheine klar sei. Frau 
Friedrich meint weiter, dass nicht nur die Klimaentwicklung berücksichtigt werden müsse, son-
dern im Rahmen der Sozialen Stadt Schotthock auch die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger 
mit einfließen sollten. Auch sie sei der Meinung, dass zunächst die Industriefläche entwickelt 
werden sollte, allerdings sehe sie die Notwendigkeit für eine weitere Brücke, wie von Herrn Do-
erenkamp vorgeschlagen, nicht. 
 
Herr Wisselmann schlägt vor, die Fläche zu teilen. Die Gewerbefläche könne entwickelt werden, 
über den Rest müsse in Ruhe nachgedacht werden. 
 
Herr Jansen merkt an, dass der Investor noch gar kein Konzept vorgelegt habe. Zunächst sei 
interessant zu erfahren, was der Investor plane, bevor Ziele festgelegt werden. 
 
Herr Bems erklärt, dass dem Einstieg in das Gesamtkonzept zustimmen könne, wenn klar sei 
dass die Spinnerei zuerst entwickelt werde. 
  
 
Geänderter Beschluss: 
 

1. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz beschließt, dass unter 
anderem auf Grundlage der in dieser Vorlage aufgeführten Ziele und der Wortmeldungen 
und  Ziele der CDU und SPD Fraktionen ein Einstieg in die Entwicklung des Areals im Be-
reich der ehem. Weberei Hermann Kümpers, Walshagenstraße erfolgen soll. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, Grundlagen für eine Verfahrenseinleitung mit dem Ziel 
einer Planungsrechtsschaffung für das Areal im Bereich der ehem. Weberei Hermann 
Kümpers, Walshagenstraße zu erarbeiten. 

 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich 
 5 Nein Stimmen  
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11. 
 

Errichtung eines Gemeinschaftsvereinsheims im Ortsteil Hauenhorst/Catenhorn - 
Zustimmung zur Planung 
Vorlage: 262/20/1 
 

Herr van Wüllen führt kurz in die Vorlage ein. Der Sportausschuss habe der Vorlage bereits zu-
gestimmt, hier gehe es um die städtebauliche Bewertung des Projektes. Zum Vorhaben wurde 
ein Schallgutachten erstellt, das drei Lärmarten (öffentlicher Verkehrslärm, Sportlärm, Freizeit-
lärm) untersucht habe. Die Ergebnisse wurden an den Kreis Steinfurt als zuständige Fachbehör-
de weitergeleitet.  
Herr van Wüllen führt weiter aus, dass im Ergebnis eine Verträglichkeit des Vorhabens mit dem 
Umfeld und insbesondere der nächstgelegenen Wohnbebauung seitens des Kreises attestiert 
werde, wenn die im Gutachten aufgeführten Auflagen eingehalten werden. U. a. wird vorgege-
ben, dass sowohl bezüglich des Sportbetriebes als auch der Nutzungen außerhalb des Sportbe-
triebes eine Beschränkung auf den Tageszeitraum (bis max. 22:00 Uhr) einzuhalten sei. 
Besondere Veranstaltungen, vom Verein ausgerichtet, sollen auf 9 sog. „seltene“ Ereignisse pro 
Jahr begrenzt werden, wobei diese nicht an 2 aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden 
dürfen. Private Feiern sind in den Räumlichkeiten nicht zulässig. 
Das zusätzliche Verkehrsaufkommen und der daraus resultierende Verkehrslärm auf den öffent-
lichen Straßen beurteile der Gutachter als unkritisch. 
 
Frau Schauer weist hinsichtlich des weiteren Vorgehens darauf hin, dass zurzeit ein Petitions-
verfahren laufe und die Verwaltung hier das Ergebnis abwarten möchte. 
 
Herr Doerenkamp begrüßt die Planungen zu dem Vereinsheim. Dass die verschiedenen Vereine 
dieses Gemeinschaftsprojekt planen, müsse gefördert werden. Allerdings möchte Herr Doeren-
kamp wissen, in wie weit der Lärm nach außen dringt, wenn die Spielmannszüge oder die Tanz-
garde übt. 
 
Frau Friedrich möchte wissen, in welchem Rahmen Nutzungseinschränkungen eingebracht 
werden.  
 
Frau Schauer erklärt, dass die Werte bei der Erstellung des Lärmgutachtens gemäß den Vorga-
ben der diesbezüglichen Richtlinien ermittelt werden und z. B. Stundenmittelwerte errechnet 
werden.  
 
Herr Bems möchte gerne wissen, wie die Einhaltung der Auflagen kontrolliert werde. 
 
Frau Schauer antwortet, dass die Immissionsschutzbehörde dafür verantwortlich sei, dies zu 
prüfen. Die Überprüfung erfolge spontan und bei Bedarf auch bei Problemen. 
 
Herr Bems erkundigt sich, warum das Lärmprotokoll des Anliegers nicht in das Lärmgutachten 
eingeflossen sei. 
 
Frau Schauer erklärt, dass bei der Erstellung des Lärmgutachtens Stundenmittelwerte errechnet 
werden. Die Vorgehensweise sei anders als es der Anwohner mit dem Handy gemacht habe.  
 
Herr Bems hält den Dialog mit den Anliegern für wichtig und weist darauf hin, diesen weiterhin 
zu führen.  
 
Herr Ortel kann dem Beschluss nach dem Lärmgutachten nun folgen. Er gibt zu bedenken, dass 
alle Akteure Teil der Dorfgemeinschaft seien und bei Problemen Rücksicht aufeinander nehmen 
sollten.  
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Herr Wisselmann kann dem Beschluss folgen. Die Vereine übernehmen eine wichtige soziale 
Funktion für die Gemeinschaft. 
  
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz stimmt der vorgelegten Planung 
zur Errichtung eines Gemeinschaftsvereinsheims im Ortsteil Hauenhorst/Catenhorn zu. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig   
 
 
 
12. 
 

25. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheine 
Kennwort: "Gewerbegebiet Rodder Damm" 
I. Abwägungsbeschluss 
II. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 326/20 
 

Herr van Wüllen erinnert daran, dass die Planung den Zielkonflikt Betriebserweiterung und 
Walderhalt beinhalte. Die Zurverfügungstellung der Erweiterungsflächen sei für eine Entwick-
lungsperspektive des Betriebes notwendig.  
Durch die Erweiterung müsse jedoch die auf dem Grundstück vorhandene Waldfläche abgeholzt 
werden, zudem müsse ein Fuß- und Radweg umgelegt werden. Die Waldfläche soll gemäß den 
Abstimmungen mit den zuständigen Behörden im Verhältnis 1:2 ersetzt werden. Zum umlie-
gend vorhandenen Wald erfolge eine klare Abgrenzung durch den Verlauf des neuen Fuß- und 
Radweges.  
 
Herr Doerenkamp bittet um eine Erklärung, warum die Ersatzanpflanzungen in einem bestehen-
den Waldgelände stattfinden sollen. 
 
Frau Schauer führt aus, dass Waldausgleich auch auf bestehenden Flächen passieren kann, 
wenn dadurch der Wald aufgewertet wird. 
 
 
Beschluss: 
 
I. Abwägungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt die 
Abwägung aus den Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange entsprechend den beigefügten Abwägungsvorschlägen (siehe Anlage 1). 
 
II. Offenlegungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt, 
dass gemäß § 3 Abs. 2 BauGB der Entwurf der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Rheine, Kennwort: "Gewerbegebiet Rodder Damm" nebst beigefügter Begründung und den 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich auszulegen 
ist. 
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Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 
des UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 
 
Der räumliche Geltungsbereich wird gebildet durch die Flurstücke 435 tlw., 436 tlw. und 437 tlw. 
Die Flurstücksbezeichnungen beziehen sich auf die Flur 30, der Gemarkung Rheine rechts der 
Ems. 
 

Der etwa 2,3 ha große Änderungsbereich befindet sich im Osten von Rheine im Einmündungsbe-
reich der Carl-Zeiss-Straße in den Rodder Damm. Er ist im Übersichtsplan bzw. Änderungsplan 
geometrisch eindeutig festgelegt. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
 
13. 
 

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 231, 
Kennwort: "Gewerbegebiet Rodder Damm", der Stadt Rheine 
I. Abwägungsbeschluss 
II. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 325/20 
 

Die Verwaltung verweist auf die Vorlage. 
  
 
Beschluss: 
 
I. Abwägungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt die 
Abwägung aus den Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange entsprechend den beigefügten Abwägungsvorschlägen (siehe Anlage 1). 
 
 
II. Offenlegungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt, 
dass gemäß § 3 Abs. 2 BauGB der Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 231, 
Kennwort: "Gewerbegebiet Rodder Damm", der Stadt Rheine nebst beigefügter Begründung und 
den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich auszule-
gen ist. 
 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können. 
 
Der räumliche Geltungsbereich wird gebildet durch die Flurstücke 282 tlw., 435 tlw., 436 tlw. und 
437 tlw. Die Flurstücksbezeichnungen beziehen sich auf die Flur 30, der Gemarkung Rheine 
rechts der Ems. 
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Der etwa 2,5 ha große Änderungsbereich befindet sich im Osten von Rheine im Einmündungsbe-
reich der Carl-Zeiss-Straße in den Rodder Damm. Er ist im Übersichtsplan bzw. Bebauungsplan 
geometrisch eindeutig festgelegt. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
 
 
14. 
 

Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 179, Kennwort: "Gewerbegebiet 
Mesum Nord", der Stadt Rheine 
I. Änderungsbeschluss 
Vorlage: 527/20 
 
 

Herr van Wüllen führt in die Vorlage ein. Der erste Antrag auf Erweiterung im Juni 2020 fand im 
Ausschuss keine Mehrheit. Es wurde insbesondere kritisch gesehen, dass die festgesetzte Bau-
grenze mehr als 9 Meter überschritten werden sollte und der angrenzende Grünstreifen mit 
überplant wurde. Nach der Entscheidung gab es einen Ortstermin und mehrere Abstimmungs-
gespräche mit dem Antragsteller, so dass die Verwaltung nun folgenden Kompromiss befürwor-
ten kann: 
 

1.) Die geplanten baulichen Anlagen halten einen Abstand von 3 m zur südlichen 
Grundstücksgrenze ein. Die überbaubaren Flächen werden entsprechend festgesetzt. 

2.) Der verbleibende 3 m breite Streifen wird im B-Plan als private Grünfläche festgesetzt 
und ist auch tatsächlich zu entsiegeln und zu begrünen. 

3.) Die Grünflächen auf dem Gelände werden gemäß dem aktualisierten Plan des An-
tragstellers erweitert und entsprechend im B-Plan festgesetzt. Auch diese sind dann 
tatsächlich zu begrünen. 

4.) Die das Grundstück nach Süden begrenzende Zaunanlage wird ebenfalls begrünt. 
 
Weiter habe der Antragsteller zugesagt, dass er die unterbrochene Baumreihe in diesem Bereich 
entlang der Mesumer Straße ergänzen werde. 
 
 
Beschluss: 
 
I. Änderungsbeschluss 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt ge-
mäß § 1 Abs. 8 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan Nr. 179, Kennwort: "Ge-
werbegebiet Mesum Nord", der Stadt Rheine im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
zu ändern. 
 
Mit der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 13 a Abs. 1 Sätze 4 und 5 BauGB wird von der 
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB sowie von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. 
 
Der räumliche Änderungsbereich umfasst die Flurstücke Gemarkung Mesum, Flur 23, Flurstücke 
294 und 308 wird wie folgt begrenzt: 
 
im Norden:  durch eine im Abstand von rd. 50m parallel zu Mesumer Straße verlaufende 
  Linie auf den Flurstücken 294 und 308) 
im Osten: durch die Grundstücksgrenze zwischen Flurstück 291 und 294 
im Süden: durch die öffentliche Verkehrsfläche Mesumer Straße (Flurstück 304) , 
im Westen:  durch die Grundstücksgrenze zwischen Flurstück 308 und 1. 
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Der räumliche Geltungsbereich der Änderung ist beiliegendem Plan (Anlage 1) zu entnehmen 
und wird im Änderungsplan geometrisch eindeutig festgelegt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
 
 
15. 
 

Bebauungsplan Nr. 351, Kennwort: "Wohnquartier Hauenhorster Straße / Staels-
kottenweg", der Stadt Rheine 
I. Aufstellungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der  Öffentlichkeit 
Vorlage: 538/20 
 

Herr van Wüllen erklärt, dass auf Grund der Entwicklung auf dem ehemaligen Sporthallenareal 
an der „Anne-Frank-Straße“ auch das Wohnquartier Hauenhorster Straße/Staelskottenweg in 
den Blickpunkt geraten sei. Um die Gebietsqualität zu erhalten, sollen hier zukünftige Entwick-
lungsmöglichkeiten auf ein angemessenes Maß begrenzt werden. Daher schlägt die Verwaltung 
hier vor, einen einfachen Bebauungsplan mit Wohneinheitenregulierung zu erarbeiten. 
 

Herr Doerenkamp erklärt, dass er diesem Vorgehen so folgen könne, allerdings teile er die Mei-
nung der Verwaltung zu den Möglichkeiten mit §34 BauGB nicht. 
 
Herr Wisselmann stimmt dem Vorschlag ebenfalls zu. Allerdings gefalle ihm die Abtrennung 
des Gebietes nicht. 
 
Herr Bems stimmt dem Vorgehen ebenfalls zu.  
  
 
Beschluss: 
 
I. Aufstellungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt ge-
mäß § 2 Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan Nr. 351, Kennwort: "Wohnquartier Hauenhorster 
Straße / Staelskottenweg", der Stadt Rheine im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
aufzustellen. 
 
Mit der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 13 a Abs. 1 Sätze 4 und 5 BauGB wird  von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der An-
gabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen. 
 

Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes lässt sich wie folgt beschreiben: 
 

Im Norden  ist er durch den „Staelskottenweg“ (Südgrenze Flurstück 854) begrenzt. 
Im Westen  begrenzt die „Hauenhorster Straße“ (Flurstück 740 mit der Ostgrenze) den 

Geltungsbereich. 
Im Süden bilden die Südgrenzen der Bestandsbebauung an der ehemaligen Sporthallen-

zufahrt (östlich der Hauenhorster Str. gelegener Abschnitt der Anne-Frank-
Straße) die Geltungsbereichsgrenze. 

Im Osten: ist der Geltungsbereich durch die östlichen Grundstücksgrenzen der Bestan-
danlieger der Anne-Frank-Straße (Hausnummern 25, 27, 29, 31, 33, 35) und der 
Alfred-Delp-Straße (Hausnummern 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22) begrenzt. 
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Geometrisch ist der räumliche Geltungsbereich im Übersichtsplan bzw. Bebauungsplanvorent-
wurf dargestellt und eindeutig festgelegt. Die betroffenen Flurstücke befinden sich alle in der 
Flur 106 der Gemarkung Rheine-Stadt.  
 
 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt, 
dass gemäß § 3 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 351 
, Kennwort: "Wohnquartier Hauenhorster Straße / Staelskottenweg", der Stadt Rheine eine früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen ist. 
 

Die öffentliche Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtli-
chen Auswirkungen der Planung soll durch eine ortsübliche Bekanntmachung in der Presse mit 
anschließender angemessener, mindestens jedoch 3-wöchiger Anhörungsgelegenheit im Fach-
bereich Planen und Bauen/Stadtplanung der Stadt Rheine erfolgen. Während dieser Anhörung 
ist allgemein Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
 
 
16. 
 

Bebauungsplan Nr. 346 der Stadt Rheine, Kennwort "Wohnquartier Anne-Frank-
Straße" 
I.     Ergänzung des Geltungsbereiches 
II.    Abwägungsbeschluss 
III.   Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 267/20/1 
 

Herr van Wüllen erklärt, dass die Verwaltung die Prüfaufträge aus der September-Sitzung abge-
arbeitet habe.  
Eine Abbindung des Gebietes zur Alfred-Delp-Straße könne aus Ver- und Entsorgungsgesichts-
punkten nur erfolgen, wenn ein Wendehammer am Ende der neuen, sehr langen Stichstraße 
hergestellt werde. Aufgrund des damit verbundenen Versiegelungsaufwandes sei dies subopti-
mal, auch sei eine Begrenzung der Gebietserschließung auf eine Zufahrt nach Aussage der TBR  
verkehrstechnisch nicht zu empfehlen. Die Anbindung von 2 Seiten ermögliche einen geregelten 
Abfluss, der auch die umliegenden Straßen nicht über Gebühr belaste. Die neue Erschließungs-
straße soll daher wie bisher geplant an die Alfred-Delp-Straße angebunden werden.  
Im öffentlichen Raum können nun, statt der ursprünglich vorgesehenen 2, insgesamt 7 öffentli-
che Stellplätze entstehen, dies sei entsprechend den Anforderungen nachgebessert worden. 
Der Projektträger habe nachgewiesen, dass er die notwendigen Stellplätze ebenerdig auf sei-
nem Grundstück nachweisen könne und den zulässigen Versiegelungsgrad (GRZ) einhalte. Eine 
Tiefgarage sei zulässig, als zwingende Vorgabe aber keine Option. Er verweist darauf, dass 
nicht nur wirtschaftliche Gründe gegen eine TG-Lösung sprechen. Die Errichtung von Tiefgara-
gen stelle zudem einen nachhaltigen und tiefgehenden Eingriff in die Bodenverhältnisse dar. 
Man müsse in jedem Fall im Gesamtzusammenhang abwägen, wann Tiefgaragen verkehrlich, 
ökologisch und wirtschaftlich eine gute Lösung der Stellplatzfrage darstellen.  
Herr van Wüllen erklärt weiter, dass die Versiegelung durch die Wohngebietsausweisung und 
Festlegung der Grundflächenzahl, Standort- und Umfeldverträglich sei und keine Verschlechte-
rung gegenüber dem Ist-Zustand  mit der Sporthalle darstelle. 
 
Herr Doerenkamp möchte wissen, ob die Einfamilienhausbrache in dem Gebiet auch mit aufge-
nommen werden könne. Weiter möchte er wissen, wie lange ein Rohbau so stehen bleiben darf. 
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Frau Schauer antwortet, dass eine Baugenehmigung nach 3 Jahren erlischt. Ob der Rohbau 
dann zurück gebaut werden muss, sei ihr nicht bekannt. Vermutlich eher, wenn diese eine Ge-
fährdung darstelle. 
 
Herr Bems wünscht sich eine sinnvolle Anbindung der Anne Frank Straße und erklärt, dass er I. 
und II. nicht zustimmen werde, dem Offenlegungsbeschluss könne er zustimmen. 
 
Herr Hundrup meint, dass die Anlieger nicht eingebunden wurden. Er möchte keine Verbindung 
mit der Alfred-Delp-Straße. Weiter regt er an, im Bebauungsplan das Thema Schottergärten mit 
zu regeln. Zuletzt regt er an, die Installation einer Ladestation für E-Autos zu prüfen. 
 
Herr van Wüllen erklärt, dass E-Ladestationen im Bebauungsplan nicht geregelt werden können. 
Dies könne nur ein Appell an den Eigentümer sein. Die Schottergärten seien im vorliegenden B-
Plan entsprechend den in Rheine bewährten Vorgaben geregelt. 
 
 
Beschluss: 
 
I.  Ergänzung des Geltungsbereiches und Namensanpassung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt die 
Ergänzung des Geltungsbereiches für den Bebauungsplan Nr. 346. Der beim Aufstellungsbe-
schluss vorliegende Geltungsbereich wird im Bereich Alfred-Delp-Straße (Flur 106 in der Gemar-
kung Rheine-Stadt) um das hier gelegene Flurstück 831 und dem diesem Grundstück vorgela-
gerten Straßen-Teilstücks (Flurstück 707 teilweise) erweitert und die Benennung geändert von 
„Anne-Frank-Straße – Ehemalige Sporthalle“ auf „Wohnquartier Anne-Frank-Straße“. 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich 
            8 Nein Stimmen 
 
 
II.  Abwägungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt die 
Abwägung aus den Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange entsprechend den beigefügten Abwägungsempfehlungen (siehe Anlage 1). 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich 
            8 Nein Stimmen 
 
 

III. Offenlegungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt, 
dass gemäß § 3 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Ent-
wurf des Bebauungsplans Nr. 346 der Stadt Rheine, Kennwort "Wohnquartier Anne-Frank-Straße 
- Ehemalige Sporthalle" nebst beigefügter Begründung auszulegen ist. 
 

Im Rahmen dieser Auslegung kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und sich zur Planung äu-
ßern. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unbe-
rücksichtigt bleiben können. 
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Der im Vergleich zum Aufstellungsbeschluss ergänzte räumliche Geltungsbereich bezieht sich 
auf folgende, im Bereich der Anne-Frank und Alfred-Delp-Straße gelegenen Flurstücke bzw. Flur-
stücksteile der Flur 106 in der Gemarkung Rheine-Stadt: 

- Flur 106: Flurstücke 831, 832, 725, 852, 853 und 707 (teilweise) sowie 748 (teilweise) 
 
Der Geltungsbereich ist dabei wie folgt begrenzt und entsprechend im Übersichtsplan bzw. ge-
ometrisch eindeutig festgelegt: 
Im Norden: Durch das Grundstück Alfred-Delp-Straße 3 (Flurstück 514) und den Fuß- und 

Radweg (Staelskottenweg) zwischen Alfred-Delp-Straße zum Münsterland-
damm (Flurstück 830). 

Im Osten:  Durch die östliche Begrenzung der Flurstücke 832, 725 und 853 der Flur 106, 
Gemarkung Rheine-Stadt. 

Im Süden: Durch die südlichen Parzellengrenzen der ehemaligen Zufahrt zur  
 Sporthalle (Flurstücke 748 + 853 der Flur 106, Gemarkung Rheine-Stadt). 
Im Westen:  Durch die im Westen an die Flurstücke 852 und 853, Flur 106, Gemarkung 

Rheine-Stadt angrenzende Wohnbebauung der Anne-Frank-Straße mit ihren 
Gärten. 

 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich 
 4 Nein Stimmen  
 
 
17. 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 
Kennwort: "Im Winkel", der Stadt Rheine 
I. Abwägungsbeschluss 
II. Offenlegungsbeschluss 
Vorlage: 525/20 
 

Die Verwaltung verweist auf die Vorlage. 
  
 
Beschluss: 
 
I. Abwägungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt die 
Abwägung aus den Beteiligungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange entsprechend den beigefügten Abwägungsvorschlägen (siehe Anlage 1). 
 
 
II. Offenlegungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt, 
dass gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Ent-
wurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10, Kennwort: "Im Winkel", der Stadt Rheine 
nebst beigefügter Begründung öffentlich auszulegen ist. 
 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden, wobei nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können. 
 
Der räumliche Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 
 

im Norden: durch die südliche Grenze der Neuenkirchener Straße , 
im Osten: durch die westliche Grenze der Friedenstraße und deren Wohnbebauung, 
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im Süden: durch die südliche Grenze der Straße im Winkel , 
im Westen: durch die östliche Grenze der Straße im Winkel und deren Wohnbebauung . 
 
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 39, 48, 124, 154, 157-159, 253 und 255. 
Sämtliche Flurstücke befinden sich in der Flur 121, Gemarkung Rheine Stadt. Der räumliche Gel-
tungsbereich ist im Übersichtsplan geometrisch eindeutig festgelegt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
 
18. 
 

14. Änderung mit Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 112, Kennwort: "Johannes-
schule", der Stadt Rheine 
I. Änderungsbeschluss 14. Änderung mit Ergänzung des Geltungsbereichs 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
Vorlage: 444/20 
 

Herr van Wüllen verweist auf die Vorlage. 
 
Herr Bems regt an, in der Begründung nicht nur Einzelhandel aufzunehmen, sondern direkt Dro-
geriemarkt und Bäckerei mit aufzunehmen. 
 
Frau Schauer merkt an, dass die auf Bebauungsplanebene so nicht fest geregelt werden könne. 
 
Frau Friedrich möchte wissen ob die Fläche nicht noch für eine Schulerweiterung gebraucht 
werde. 
 
Frau Schauer erklärt, dass dies bereits mit dem entsprechenden Fachbereich geklärt wurde und 
die Fläche nicht mehr als Schulerweiterung benötigt werde. 
  
 
Beschluss: 
 
I. Änderungs- und Ergänzungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt ge-
mäß § 1 Abs. 8 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB) den Bebauungsplan Nr. 112, Kennwort: "Jo-
hannesschule", der Stadt Rheine im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB zu ändern 
und zu ergänzen. 
 
Mit der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 13 a Abs. 1 Sätze 4 und 5 BauGB wird  von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der An-
gabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen. 
 

 

Die Begrenzung des Änderungs- und Ergänzungsbereichs kann folgendermaßen beschrieben 
werden: Es handelt sich um die Flurstücke 652, 613 der Flur 173 in der Gemarkung Rheine-Stadt 
sowie den genannten Flurstücken vorgelagerte Teilbereiche der Bevergerner Straße sowie der 
Osnabrücker Straße (anteilig Flurstück 686 der Flur 173, Gemarkung Rheine Stadt und Flurstück 
464, Flur 182, Gemarkung Rheine Stadt).  
 

Im Norden:  begrenzen der Dreikönigskindergarten und die Christopherusschule des Caritas-
verbands Rheine den Planbereich. 
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Im Osten: begrenzen der Johanneskindergarten und die nördlich des Kindergartens zur Os-
nabrücker Straße gelegene Bebauung den Änderungsbereich. 

Im Süden: begrenzt die nicht mehr im Geltungsbereich der Änderung enthaltene bestehende 
Wohnbebauung der Bevergerner Straße (insb. Gebäuderiegel 137a – 145, Haus-
nummern 149 a-c, und Hausnummern 161 a-e) das Plangebiet. 

Im Westen: begrenzt die Gebäude- und Freifläche der Johannes-Grundschule, Flurstück 643, 
Flur 173, Gemarkung Rheine Stadt das Plangebiet. 

 
Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist im Übersichtsplan und im Be-
bauungsplanänderungsentwurf geometrisch eindeutig dargestellt und festgelegt.  
 

 
 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschließt, 
dass gemäß § 3 Abs. 1 BauGB i. V. m. (§ 13 b Satz 1 BauGB und) § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB für 
die 14. Änderung mit Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 112 , Kennwort: "Johannesschule", 
der Stadt Rheine eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen ist. 
 

Die öffentliche Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtli-
chen Auswirkungen der Planung soll durch eine ortsübliche Bekanntmachung in der Presse mit 
anschließender 4-wöchiger Anhörungsgelegenheit im Fachbereich Planen und Bau-
en/Stadtplanung der Stadt Rheine erfolgen. Während dieser Anhörung ist allgemein Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung gegeben.  
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
 
19. 
 

7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 190, 
Kennwort: "Engernstraße Teil A", der Stadt Rheine 
I. Abwägungsbeschluss 
II. Beschluss über die Abwägungsempfehlung 
 des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz 
III. Änderungsbeschluss gemäß § 4 a Abs. 3 BauG 
IV. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 026/20 
 

Herr van Wüllen führt kurz in die Vorlage ein. Auf Grund der Pandemie, musste die Offenlage 
wiederholt werden, da die erste Offenlage im März gestoppt wurde.  
 
Herr Doerenkamp erklärt, dass die CDU Fraktion die Abwägungen so nicht mittragen könne. Aus 
städtebaulicher Sicht müsse das Erscheinungsbild des Entwurfs verbessert werden und in der 
Fläche kompakter gestaltet. Die Klimaziele für das Projekt müssen neu benannt, sowie die ver-
siegelte Fläche verringert werden. Klimaoasen sollten in den Entwurf mit eingearbeitet werden, 
genauso wie Begegnungsorte für die Bewohner zu bilden sind. Seiner Meinung nach sei hierfür 
im westlichen Teil Platz. Mehr Grün müsste in den Plan eingearbeitet werden und die Dachform 
sei zu überdenken. Weiter erklärt Herr Doerenkamp dass seine Fraktion die Überprüfung für eine 
mögliche Tiefgarage wünsche. Klimaschutz und geförderter Wohnungsbau seien an dieser Stel-
le machbar. Insbesondere folgende Punkte sehe die CDU Fraktion als besonders wichtig für das 
Bauprojekt an: 
 

 Die Bebauungsgrenze müsse kleiner werden 

 Die Bebauung müsse näher an die Straße heranrücken 
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 Als Dachform sollen ein Flachdach oder Walmdach mit 15° festgesetzt werden 

 Die Höhe soll auf 10,50 Meter begrenzt werden 
 Prüfung einer Tiefgarage 

 KfW 40 wird gefordert 
 
 
Herr Jansen merkt zu der Eingabe der jetzigen Bewohner an, dass in der Begründung Seite 7 
bereits die Förderung des Landes in Aussicht gestellt wurde, damit wieder bezahlbarer Wohn-
raum geschaffen werde. Er möchte wissen, wieviele geförderte Wohnungen dadurch entstehen 
werden. 
 
Frau Schauer antwortet, dass geförderter Wohnungsbau erfolgen soll, sie die Quote gerade 
nicht parat habe. Sie sagt zu, sich zu erkundigen und die Antwort mit zum Protokoll zu geben. 
Allerdings werde es mit den Forderungen der CDU Fraktion dieses Projekt nicht mehr geben.  
 
Herr Bems erklärt, dass er die Anregungen der CDU als Antrag sehe und hier geprüft werden 
müsse, was möglich sei und was nicht. Seine Fraktion habe daher noch Beratungsbedarf. 
 
Frau Schauer schlägt vor, dass der Investor sein Projekt in einer der nächsten Sitzungen vorstel-
le. 
 
Herr Azevedo erklärt, dass sich die Politik nicht erpressen lasse. Wenn an dieser Stelle neu ge-
baut werden soll, gibt die Politik vor wie.  
 
Frau Schauer macht deutlich, dass die Fülle an Forderungen nicht mehr wirtschaftlich machbar 
sei. Eine Innenentwicklung, wie es hier der Fall ist, sei immer schwer mit den Nachbarn zu 
kommunizieren, da für eine Seite immer ein Nachteil entsteht. Sei es weil ein Baum gefällt wer-
den muss oder etwas anderes sich ändert. Bürgerbeteiligung sei daher ein ganz wichtiges In-
strument und so wie es bei dieser Entwicklung der Fall sei, dass sich die Anwohner selber so 
aktiv beteiligen sehr positiv zu bewerten. Dennoch kann nicht jeder Wunsch erfüllt werden und 
es muss eine sinnvolle Abwägung gefällt werden. Dabei sei es wichtig die Menschen mit einer 
Stimme, wie z.B. die Anwohner und auch diejenigen die noch keine Stimme haben, weil sie noch 
auf der Suche nach einer passenden Wohnung sind, dabei zu berücksichtigen. Dabei bleibt oft 
nur der Kompromiss und dieser sollte mit dem Investor nochmal diskutiert werden. 
 
Herr Azevedo gibt zu bedenken, dass es sich in diesem Fall um konstruktive Vorschläge der 
Anwohner handelt. Sie sind keine militanten Nachbarn, die diese Entwicklung verhindern wollen, 
ganz im Gegenteil. Die Menschen vor Ort machen Vorschläge, um zu einvernehmlichen Lösun-
gen zu kommen. Der CDU Fraktion ist klar, dass nicht alle Forderungen, die Herr Doerenkamp 
vorgetragen hat, vom Investor positiv aufgenommen werden. Allerdings sei er der Meinung, 
dass im Gespräch ausgelotet werden sollte, wo die gemeinsame Schnittmenge bei den Forde-
rungen sei. 
 
Herr Wisselmann stimmt den Forderungen der CDU Fraktion zu. 
 
Herr Ortel schlägt vor zunächst das Gespräch mit dem Investor zu suchen um einen Kompro-
miss zu finden. Dies sollte die Verwaltung tun und die Einwände aus dem Ausschuss so weiter-
geben. Eine Vorstellung im Ausschuss sei nicht notwendig. 
 
Herr Hachmann stellt fest, dass alle Ausschussmitglieder den Top vertagen möchten.  
Top 19 wird vertagt. 
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20. 
 

Konzeptvergabe einer innerstädtischen Fläche im Bereich Lingener Straße / 
Schotthockstraße - i.V.m. Maßnahme A10 "Funktionale und gestalterische Aufwer-
tung des eec-Umfeldes" aus dem Rahmenplan Innenstadt 
Vorlage: 466/20 
 

Herr van Wüllen führt in die Vorlage ein. In der durchgeführten Offenlage zu den Eckpunkten der 
Konzeptvergabe gab es aus der Bürgerbeteiligung keine Rückmeldungen, so dass die Aus-
schreibung gemäß den Eckpunkten gefertigt wurde. Er weist klarstellend darauf hin, dass nur im 
Falle eines Konzeptes, welches Wohnnutzung enthalte, 20% der Wohnungen öffentlich gefördert 
werden müssen. Im Januar 2021 werde die Auslobung nun veröffentlicht und bis zum 
23.04.2021 können die Bewerbungen eingereicht werden. Anschließend wird die Verwaltung die 
Konzepte prüfen, aufbereiten und alle im Ausschuss vorstellen.  
 
Frau Friedrich möchte wissen, ob geprüft wurde, die Grundstücke nicht zu verkaufen sondern 
auf Erbpacht zu vergeben.  
 
Frau Schauer antwortet, dass diese Möglichkeit mit dem Kämmerer besprochen wurde, aller-
dings noch nicht in der Ausschreibung stehe. Eine Vergabe nach Erbpacht sei vorstellbar, die 
Bewertung müsse aber zwecks Vergleichbarkeit der Konzepte zunächst auf Grundlage eines 
Kaufangebotes erfolgen.  
 
Herr Bems befürwortet die Erbpachtvariante und kann sich an dieser Stelle gut Wohnen vorstel-
len. 
 
Frau Schauer erklärt, dass der Kämmerer die Erbpachtvariante im HDF vorstellen möchte und 
diese bei positivem Beschluss in die Ausschreibung als Wahlmöglichkeit eingearbeitet werde.  
  
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz beschließt – vorbehaltlich des 
Beschlusses des Haupt-, Digital- und Finanzausschusses - die Ausschreibung zur Konzept-
vergabe für die benannte Fläche im Bereich Lingener Straße / Schotthockstraße. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
 
21. 
 

Teiljahresabschlussbericht 2019, Fachbereich 5, PG 51 und 58 sowie Sonderprojek-
te IHK Dorenkamp und Konversion 
Vorlage: 450/20 
 

Die Verwaltung verweist auf die Vorlage. 
  
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz nimmt den Teiljahresabschluss-
bericht 2019 für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 51 und 58 sowie für die Sonderprojekte 
IHK Dorenkamp und Konversion zur Kenntnis. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
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22. 
 

Beratung Stellenplan 2021, Fachbereich 5 - Planen und Bauen, PG 51, 55 und 58 
Vorlage: 445/20 
 

Frau Friedrich regt an, für die geplanten Stellen zu prüfen, ob noch Aufgaben an externe Büros 
vergeben werden können. 
 
Frau Schauer erklärt, dass die gerade kleinteilige Tätigkeit z.B. für den Medienentwicklungsplan 
nicht sinnvollerweise nach außen vergeben werden sollte. Die Stadt Rheine vergibt schon vieles 
an externe Büros, aber die Grenze hierfür sei erreicht.  
 
Herr Ortel erklärt, dass seine Fraktion noch Beratungsbedarf habe und sich daher bei Top 22 
und Top 23 enthalten werde. 
 
Herr Jansen erklärt, dass auch seine Fraktion sich enthalten werde bei Top 22 und Top 23. 
 
Frau Friedrich erklärt, dass ihre Fraktion weitere Anträgen im HDF stellen werde.  
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Haupt-, Digital- 
und Finanzausschuss, dem Rat der Stadt Rheine zu empfehlen,  
 
1. den als Anlage beigefügten Stellenplan des Fachbereiches 5 – PG 51, 55 und 58 in den 

endgültigen Gesamtstellenplan der Stadt Rheine für das Jahr 2021 zu übernehmen. 
 
2. die nachstehenden befristeten Stellen des Fachbereiches 5 – PG 51, 55 und 58, 

 
die nicht Bestandteil des Stellenplanes sind, zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lfd. Nr. Kurzbezeichnung der Stelle Stellenanteil / 
Wert 

befristet in 
Monate 

 

1 Stadtplanung/Bauleitplanung 1,0 / EG 11 60 

2 Stadtplanung/Bauleitplanung 1,0 / EG 11 60 

3 Stadtplanung/Bauleitplanung 1,0 / EG 11 48 

4 Radverkehrsmanagement 1,0 / EG 11 24 

 Summe 4,0  
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23. 
 

Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2021 - 2024 Fachbereich 5 - Planen und 
Bauen -  Produktgruppen 51, 55 und 58 sowie Sonderprojekte IHK Dorenkamp und 
Konversion 
Vorlage: 446/20 
 

Frau Friedrich erklärt, dass ihre Fraktion im HDF einen Antrag für Produktgruppe 51 Punkt 13 
auf Erhöhung um 75.000 Euro stellen werde, damit ein Gutachten zur Klimafolgenanpassung in 
Auftrag gegeben werden könne. 
  
 
Beschluss: 
  
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der Stadt, das 
Budget des Fachbereichs 5 – Produktgruppen 51 – Stadtplanung, 55 – öffentliche Grünflächen 
und 58 – Umwelt und Klimaschutz sowie der Sonderprojekte IHK Dorenkamp und Konversion 
mit den Werten aus dem Haushaltsplanentwurf 2021 unter Berücksichtigung der in der Begrün-
dung aufgeführten Änderungen in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu überneh-
men.  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
 
 
24. 
 

Anfragen und Anregungen 
 
 

Anfrage von Frau Friedrich: 
 
Frau Friedrich möchte wissen, ob es für die Politik eine Mitsprachemöglichkeit bei dem Neubau 
am Bahnhof, des ehemaligen Teppich Geschäftes gibt. 
 
Frau Schauer erklärt, dass sich die Entwürfe in der ersten Prüfung befinden. Solange der Inves-
tor sich im Rahmen des Bebauungsplanes bewegt, kann kein Einfluss genommen werden, außer 
den gesamten Bebauungsplan zu ändern. 
 
Herr Hachmann ergänzt, dass der Entwurf bereits im Gestaltungsbeirat vorgestellt wurde.  
 
Herr Jansen möchte wissen, wann der Gestaltungsbeirat neu gewählt werde. 
 
Frau Schauer erklärt, dass laut Geschäftsordnung der Gestaltungsbeirat nicht gewählt werde. Es 
sind VerwaltungsmitarbeiterInnen aus der Stadtplanung, Bauaufsicht, Architektur und Denkmal-
pflege, sowie 2 externe Architekten und Vertreter vom LWL. Die beiden Ausschussvorsitzenden 
vom StUK und BaMO sowie ein Vertreter der EWG sind beratend anwesend.  
 
Anfrage von Herrn Doerenkamp: 
 
Herr Doerenkamp möchte den Sachstand zu den Straßen Im Lied, Kolon-Eggert-Str. und Auf der 
Hüchte. 
 
Im Lied sei der Bebauungsplan beschlossen, derzeit arbeite die TBR an den Planungen für die 
Baustraße und Entwässerung. Anfang Januar soll die Baustraße hergestellt werden und im 3. 
Quartal 2021 soll mit der Vermarktung begonnen werden.  
 
Bei der Kolon-Eggert-Str. müssen noch Hausanschlüsse ergänzt werden. 
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Herr van Wüllen ergänzt zu „Auf der Hüchte“, dass der Bebauungsplan grundsätzlich beschluss-
reif sei, allerdings noch Regelungserfordernisse bezüglich der abzusichernden Erschließung  
(i. S. Regenrückhaltung/-entwässerung) mit dem Eigentümer bestehen.  Ein Beschluss könne 
erst erfolgen, wenn die Erschließung gesichert sei. 
 
 
 
 
 
Ende des öffentlichen Teils:  21:05 Uhr  
  
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 21:10 Uhr 
 
 
 
  

    
Andree Hachmann  Anke Fischer 
Ausschussvorsitzender Schriftführerin
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